
 

 

Allgemein 

Für den Zutritt ins CPG muss Folgendes beachtet werden 

 Zutritt nur mit einer gültigen Voranmeldung 

 Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments (Reisepass oder Personalausweis. 

WICHTIG: Aufenthaltstitel nur mit Reisepass und ggf. Zusätzliche Dokumente gültig) 

Wichtig: Kopien werden nicht akzeptiert 

 Parken von privaten Fahrzeugen ausschließlich auf dem Kraftwerktor-Parkplatz 

 Durchführung der Sicherheitsunterweisung. Erstellung einer Patenregelung bei 

Sicherheitsunterweisung in nicht deutscher Sprache. (Pate muss 

Sicherheitsunterweisung auf Deutsch machen und darf als Pate für max. 5 Personen 

eingetragen werden) 

 Ausstellung eines Ersatzausweises bei vergessenem Werkausweis (Kein Zutritt ohne 

gültigen Werkausweis) 

 Keine Weitergabe des Werkausweises an Dritte 

 

 

Während des Aufenthalts im CPG muss Folgendes beachtet werden 

 Kein Warenverkehr an den Drehtoren 

 Parken unter Rohrbrücken sowie direkt auf den Werkstraßen verboten 

 Beachtung der Geschwindigkeitsregelung im gesamten CPG 

 Bei Gefahr in Verzug ist den Anweisungen von Werkfeuerwehr, Notfallmanagement 

und Werkschutz Folge zu leisten – Beachtung von Stopp-Ampeln und 

Lautsprecherdurchsagen. Durchquerung von abgesperrten Einsatzbereichen mit 

Absperrmaterial und blinkenden roten Stoppampeln verboten 

 Stichprobenartige Verkehrskontrollen im gesamten CPG durch den Werkschutz – bei 

einer Kontrolle ist den Anweisungen des Werkschutzes Folge zu leisten 

 Beachtung von Straßensperrungen und Baustellen und ggf. gekennzeichneten 

Umleitungen 

 Kennzeichnung eigener Werkzeuge zum Schutz vor Verwechslung oder Diebstahl 

 Verlust des Werkausweises sofort beim Werkschutz melden 

 Bei Nichtabgabe des Werkausweises nach vollständiger Beendigung der Tätigkeit 

fällt eine Gebühr in Höhe von 100,00€ an 

 Zahlung in der Kantine und Brotzeitkorb nur mit Werkausweis. Aufwertung an den 

zugehörigen Automaten (z.B. Tankstelle) 



 

 

 

 Abgabe aller Fundsachen beim Werkschutz 

 Konsum und Einführung von Alkohol oder Drogen verboten 

 Mitnahme von Tieren und Fütterung von Schädlingen im CPG verboten 

 Partnerfirmenarbeiter für Tätigkeiten außerhalb der Normalarbeitszeit beim 

Werkschutz anmelden 

 Rauchen nur in den ausgewiesenen Raucherplätzen 

 Registration / Anmeldung beim Werkschutz aller einfahrenden Fahrzeuge 

 Temporäre Einfahrten nur für den Transport von Werkzeugen oder sperrigen Teilen 

 Schienenverkehr hat immer Vorrang - Vorsicht an den Bahnübergängen 

 Benutzung der Straßen und Parkplätzen auf eigene Gefahr 

 Anweisungen des Werkschutzes sind Folge zu leisten 

 Sofortige Meldung von Verkehrsunfällen mit Sach- oder Personenschäden beim 

Werkschutz unter Tel. 4444 

 Einfahrt nur für technisch einwandfreie Fahrzeuge und gültiger Fahrerlaubnis 

 Fahrradfahren frei- oder einhändig sowie mit aufgespanntem Regenschirm untersagt 

 Zulassung von Fahrrädern nur im verkehrssicheren Zustand 

 Verbot von E-Scooter und Inlineskates 

 

 


